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Vorwort 

Diese Dokumentation wurde vom Beirats-Sonderausschuss Qualitätsanforderung und Prüfbedingungen 
schalltechnischer Software für den Immissionsschutz (NA 001 BR-02 SO) (früher NALS Bei-SoA QS) erstellt. 
Diese Dokumentation wird in Ergänzung zu DIN 45687 veröffentlicht. 

Die Anwender dieser Dokumentation zur Norm DIN 45687 – Hersteller und Benutzer von EDV-Programmen 
für die Geräuschimmission im Freien – sind hiermit aufgerufen, die Festlegungen anhand von praktischen 
Problemstellungen zu prüfen und Erfahrungen, eventuelle Ergänzungen und/oder Spezifikationen zu senden 
an: NALS im DIN und VDI, 10772 Berlin, nals@din.de. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Dokumentation gilt für Software-Erzeugnisse (Programme), mit denen Berechnungen zur 
Schallausbreitung im Freien vorgenommen werden können. Dem Anwender dieser Dokumentation ist die 
Vervielfältigung der Tabellen im Abschnitt 4 gestattet. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 45687:2006-05, Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien — 
Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die in DIN 45687 angegebenen Begriffe. 

4 QSI-Formblätter 

4.1 Allgemeines 

Die Festlegung für den Umgang mit den nachfolgenden Formblättern ist in DIN 45687 festgelegt. 

… 

4.4 QSI-Formblatt zur Schall 03 (Fassung 01. Januar 2015) 

Konformitätserklärung; Auszug aus der Dokumentation-QSI-Formblätter-DIN_45687 in der Fassung  
2015-04.1 (Stand 17. April 2015) 

ANMERKUNG 1 Dieser Auszug aus der Dokumentation-QSI-Formblätter-DIN_45687 wurde vom Obmann des dafür 
zuständigen NA 001 BR-02 SO, Dr. Hirsch, geprüft und bestätigt.  

ANMERKUNG 2 Dieses QSI-Formblatt ersetzt das QSI-Formblatt zu Schall 03 in DIN 45687:2006-05, Tabelle B.3. 

Als Hersteller des Software-Produktes IMMI 2025 (Juni 2025) erklären wir durch Ankreuzen auf dem 
folgenden QSI-Formblatt dessen Konformität mit dem vorstehend genannten Regelwerk. Einschränkungen 
sind erläutert. 
 
Der Hersteller versichert, dass alle auf das Regelwerk bezogenen Testaufgaben aus den Erläuterungen des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 17. April 2015 [2] mit einer auf dieses 
Regelwerk bezogenen Referenzeinstellung des Programms innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen 
richtig gelöst werden. 
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Außerdem versichert er, dass die verwendete Software die Anforderungen der ISO/TR 17534-3:2015 
"Acoustics − Software for the calculation of sound outdoors − Part 3: Recommendations for quality assured 
implementation of ISO 9613-2 in software according to ISO 17534-1" [3] erfüllt. 
 

Höchberg, 3. Juli 2025 

Wölfel Engineering GmbH + Co. KG 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

QSI-Formblatt zur Schall 03 (Fassung 01. Januar 2015) 

Das Programm ermöglicht in der Referenzeinstellung 

Tabelle 1 — QSI- Formblatt zur Schall 03 (Fassung 01. Januar 2015) [1] 

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschränkta neina 

der Schalleistungspegel für Eisenbahnen und Straßenbahnen für eine 
Fahrzeugeinheit nach Gl. 1 und Beiblatt 1 und 2 

   

der Schalleistungspegel für Eisenbahnen und Straßenbahnen  für mehrere 
Fahrzeugeinheiten nach Gl. 2 

   

der Schalleistungspegel für punkt-, linien- und flächenförmige Quellen in Rangier- 
und Umschlagbahnhöfen nach Gl. 3, Gl. 4 bzw. Gl. 5 

   

die Bildung von Teilstücken so, dass bei Halbierung aller Teilstücke bzw. Teilflächen 
der Immissionsanteil nach Gl. 29 für alle Beiträge am jeweiligen Immissionsort sich 
um weniger als 0,1 dB verändert. 

   

die Berechnung des Schallleistungspegels für Teilstücke kS bzw. Teilflächen kF nach 
Gl. 6  bzw. Gl. 7 

   

das Richtwirkungsmaß nach Kap. 3.5.1 und Gl. 8    

das Raumwinkelmaß nach Kap. 3.5.2 und Gl. 9    

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Fahrzeugarten und 
der Anzahl der Achsen von Eisenbahnen nach Tab. 3 sowie nach Beiblatt 1 

   

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 und Gl. 2 unter Berücksichtigung der 
Verkehrsdaten für Eisenbahnen nach Tab. 4 

   

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 in Abhängigkeit von der  Schallquellenhöhe 
nach Tab. 5 

   

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit von 
Eisenbahnen nach Tab. 6 

   

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für 
Fahrbahnarten von Eisenbahnen nach Tab. 7 

   

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für 
Schallminderungstechniken am Gleis nach Tab. 8; 

   

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für 
Brücken nach Tab. 9 

   

der Schallleistungspegel für Punktschallquellen in Rangier- und Umschlagbahn-
höfen nach Gl. 3 unter Berücksichtigung der Schallquellen nach Tab. 10 und 
Beiblatt 3 

   

der Schallleistungspegel für Linienschallquellen in Rangier- und 
Umschlagbahnhöfen nach Gl. 4 unter Berücksichtigung der Schallquellen nach 
Tab. 10 und Beiblatt 3 

   

der Schallleistungspegel für Eisenbahnen und Rangier- und Umschlagbahnhöfe 
nach Gl. 1, Gl. 3 und Gl. 4 unter Berücksichtigung der Auffälligkeiten von 
Geräuschen nach Tab. 11 

   
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschränkta neina 

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Fahrzeugarten und 
Anzahl der Achsen von Straßenbahnen nach Tab. 12 und sowie nach Beiblatt 2; 

   

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 in Abhängigkeit von der  Schallquellenhöhe von 
Straßenbahnen nach Tab. 13; 

   

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit für 
Straßenbahnen nach Tab. 14; 

   

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für 
Fahrbahnarten von Straßenbahnen nach Tab. 15 

   

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für 
Brücken bei Straßenbahnen nach Tab. 16 

   

die Dämpfung durch geometrische Ausbreitung nach Gl. 11    

die Dämpfung durch Luftabsorption nach Gl. 12   

die Dämpfung durch Bodenabsorption über Boden nach Gl. 14 und Gl. 15   

die Dämpfung durch Reflexion über Wasser nach Gl. 16   

die Dämpfung durch Bodeneinfluss nach Gl. 13   

die Berücksichtigung von Hindernissen nach den Vorgaben der Gl. 17 und Bild 5   

die Dämpfung durch seitliche Beugung nach Gl. 18 und Gl. 21 mit C2=20 für 
flächenhafte Bahnanlagen 

  

die Dämpfung durch seitliche Beugung nach Gl. 18 und Gl. 21 mit C2=40 für 
Bahnstrecken 

  

die Dämpfung durch Beugung über ein Hindernis nach Gl. 19 und Gl. 21 mit C2=20 
für flächenhafte Bahnanlagen nach Bild 5 

  

die Dämpfung durch Beugung über ein Hindernis nach Gl. 19 und Gl. 21 mit C2=40 
für Bahnstrecken nach Bild 5 

  

die Abschirmung durch Hindernisse durch Berechnung von z entsprechend Gl. 26 in 
Verbindung mit Bild 7“. 

  

die Pegelkorrektur für reflektierende Schallschutzwände nach Gl. 20   

die Abschirmung durch niedrige Schallschutzwände nach Kap. 6.5   

die Pegelerhöhung durch Reflexionen nach Kap. 6.6   

die Berücksichtigung von Reflektoren nach der Bedingung gemäß Gl. 27   

die Berücksichtigung des Absorptionsverlustes an Wänden nach Tab. 18   

die Berücksichtigung von Reflexionen bis einschließlich der 3. Ordnung   

die Berechnung der Schallimmission an einem Immissionsort nach Gl. 29 und Gl. 30   

die Berechnung des äquivalenten Dauerschalldruckpegels für die 
Beurteilungszeiträume Tag und Nacht nach Gl. 31 und Gl. 32 

  

die Berechnung des Beurteilungspegels von Eisenbahnen nach Gl. 33 und Gl. 34   

die Berechnung des Beurteilungspegels von Rangier- und Umschlagbahnhöfen 
nach Gl. 35 und Gl. 36 

  

die Berechnung des Beurteilungspegels von Straßenbahnen nach Gl. 37 und Gl. 38   

die Berücksichtigung der Regelung nach §43 Absatz 1, Satz 2 und 3 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes vom 02.Juli 2013 

  

a Zutreffendes ankreuzen, ggfs. mit Kennzahl bezeichnen und auf Beiblatt erläutern.

 

… 
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